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Schriftliche Ausfertigung des am XXXX mündlich verkündeten Erkenntnisses

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. FELSEISEN als Einzelrichterin über die Beschwerde von

XXXX , geb. XXXX , StA. Indien, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom XXXX , zu Recht

erkannt:

A)

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang

file:///


1. Der Beschwerdeführer (in der Folge BF), ein indischer Staatsangehöriger, stellte nach unrechtmäßiger,

schlepperunterstützter Einreise in das österreichische Bundesgebiet am XXXX unter der Identität XXXX , geb. am XXXX ,

einen Antrag auf internationalen Schutz.

2. Bei der am XXXX erfolgten Erstbefragung durch ein Organ des öJentlichen Sicherheitsdienstes brachte der BF vor,

dass es einen Streit wegen einem Acker, der ca. 2 ha groß gewesen sei, gegeben habe. Dabei sei der Vater des BF

getötet worden. Er habe sich mit dem Nachbar nicht einigen können, wieviel vom Acker ihm gehört habe. Der BF sei

geschlagen worden, wobei auch von Seiten der Polizei nichts unternommen worden sei. Da die Nachbarn des BF reich

sein würden, würde man ihn überall finden.

Zu seinen persönlichen Verhältnissen führte der BF aus, dass er dem Sikhismus angehören und aus der Region XXXX

stammen würde. In Indien würden noch seine Eltern und eine Schwester leben. Er habe in seiner Heimat elf Jahre lang

die Grundschule besucht. Er spreche Punjabi und Hindi. In der Zeit des Jahres von XXXX habe er die Grundschule

besucht und zuletzt als Landwirt gearbeitet. Am XXXX habe er sich entschlossen seine Heimat zu verlassen. Am XXXX

sei er dann mit dem Flugzeug von New Dheli nach Moskau gereist. Er habe dabei einen vom indischen Passamt

ausgestellten Reisepasse verwendet.

4. Am XXXX wurde der BF vom BFA erneut einvernommen und gab dabei folgendes an:

(...)

F: Wie verstehen Sie die anwesende Dolmetscherin?

A: Ich habe kein Problem mit der Dolmetscherin, ich verstehe sie gut.

F: Beschreiben Sie Ihren Gesundheitszustand. Befinden Sie sich in ärztlicher oder psychologischer Behandlung?

A: Nein.

F: Stimmen die Angaben aus Ihrer Erstbefragung?

A: Ja.

F: Wie heißen Sie, wie alt sind Sie und wo wurden Sie geboren?

A: XXXX , XXXX .

F: Gibt es irgendwelche Beweismittel, die Sie vorlegen wollen?

A: Ich habe einen österreichischen Führerschein.

F: Haben Sie Familienangehörige in Österreich oder der EU?

A: Ja, mein Onkel, XXXX wohnt im XXXX .

F: Ist er auch Asylwerber?

A: Er ist als Asylwerber gekommen, hat nun einen Aufenthaltstitel.

F: Wer von Ihrer Familie lebt noch in Ihrer Heimat in Indien?

A: Mutter und 1 Schwester, mein Vater ist gestorben.

F: Wie war Ihre letzte Wohnadresse bevor Sie ausgereist sind?

A: XXXX .

F: Haben Sie immer dort gelebt?

A: Ja.

Frage: Wer hat an dieser Adresse noch gewohnt?

A: Mein Mutter. Meine Schwester ist verheiratet mittlerweile und wohnt nicht mehr dort.

F: Wann ist Ihr Vater gestorben?

A: XXXX , es gab einen Grundstücksstreit und im Zuge dessen wurde er von unseren Feinden getötet.

F: Wovon lebt Ihre Familie?



A: Meine Mutter arbeitet in einer Dorfschule und bekommt eine Witwenpension.

F: Wovon haben Sie in Indien gelebt?

A: Meine Eltern haben mich in Indien unterstützt.

F: Was ist mit der Landwirtschaft die Sie angegeben haben?

A: Mein Vater hat die Landwirtschaft betrieben, ich war in der Schule. Meine Mutter hat dieses Grundstück verpachtet.

F: Wie viel Land ist das etwa?

A: Etwa 2 Kila.

Frage: Wie viel hat die Ausreise gekostet?

A: Meine Mutter hat zwischen 800.000,- und 1 Mio. Rupien bezahlt, genau weiß ich das nicht.

F: Wie haben Sie Ihre Ausreise finanziert?

A: Ein Teil war von den Ersparnissen meiner Eltern, ein Teil wurde von Verwandten ausgeborgt.

F: Sind Sie prinzipiell arbeitsfähig und -willig?

A: Ja.

F: Sie sind gesund?

A: Ja.

F: Welche Schul- oder sonstige Ausbildung haben Sie?

A: Grundschule 12 Jahre, 2015 habe ich die Schule beendet.

F: Wann haben Sie die Schule begonnen?

AW rechnet nach und meint 2008.

F: Sie waren aber 12 Jahre in der Schule?

A: Ja.

F: Haben Sie in Indien strafbare Handlungen begangen?

A: Nein.

F: Hatten Sie in Indien Probleme mit den Behörden?

A: Nein.

F: Haben Sie sich in Indien jemals an die Polizei oder an eine Behörde gewandt?

A: Nein.

F: Waren Sie in Indien politisch oder religiös tätig?

A: Nein.

FLUCHTGRUND

F: Können Sie mir sagen, warum Sie Indien verließen und in Österreich einen Asylantrag stellen?

Sie werden aufgefordert, die nachfolgenden Fragen konkret mit allen Details zu beantworten.

A: Es gab diese Grundstücksstreitereien in meiner Familie schon vor meiner Geburt. Das betriJt das 2 Kila Grundstück,

dass ich erwähnt habe. 2015 ist der Streit eskaliert, ich war damals Schüler und deswegen haben mir meine Eltern die

Details erspart, damit ich keinen Stress habe. Im Mai wurde mein Vater im Zuge eines Streits getötet.

Danach wurde auch ich attackiert, das war 2 oder 3 Mal, als ich auf dem Weg zur Schule bzw. unterwegs war.

Meine Mutter schickte mich daraufhin zu meiner Tante väterlicherseits nach XXXX .

Ich hielt mich dort ca. 7 bis 8 Tage auf.



Meine Mutter hatte dennoch Angst um mein Leben, da mein Vater von diesen Leuten getötet worden war, deshalb hat

sie meinen Onkel konsultiert und beschlossen mich zu meinem Onkel, der in Wien lebt, zu schicken.

Am XXXX habe ich XXXX verlassen, war 2 Tage in Delhi. Ich war in einem Sikh-Tempel und am XXXX in der Früh bin ich

nach XXXX geflogen.

16 Tage war ich in einem schwarzen Van unterwegs, 14 Tage in einem roten PKW und bin dann nach Wien gereist und

habe mich zum Flüchtlingslager in Traiskirchen begeben.

F: Gibt es, abgesehen von den genannten Gründen, sonst noch Gründe für die Antragstellung oder wollen Sie noch

etwas ergänzen?

A: Nein. Ich möchte noch sagen, dass das Problem noch nicht gelöst ist.

F: Wer hat konkret mit wem gestritten?

A: Mein Vater heißt XXXX und hatte Streit mit XXXX .

F: Wer ist das?

A: Er ist ein entfernter Onkel von mir.

F: Was heißt "entfernt"?

A: Er ist der Sohn vom Bruder meines Großvaters, der Cousin meines Vaters.

F: Und die beiden hatten Streit, sei wann?

A: Ja, seitdem ich mich erinnern kann, also schon seit 10, 12 Jahren.

F: Worum geht es in dem Streit?

A: Sie sind unsere Grundstücksnachbarn und er wollte auch unser Grundstück, aber mein Vater wollte unser

Grundstück nicht hergeben.

F: Wem gehört das Grundstück offiziell?

A: Uns.

Auff: Konkreter bitte.

AW: Meinem Vater.

F: Gibt es dafür einen Beleg?

A: Meine Mutter hat die Dokumente, sie ist jetzt Besitzerin des Grundstücks.

F: Welche Dokumente hat sie?

A: Die Dokumente des Grundstücks, dass sie jetzt Besitzerin ist. Meine Mutter heißt XXXX .

F: Welche konkreten Dokumente hat sie?

A: Eintragungsdokumente vom Grundbuch.

F: Gibt es auch ein Testament?

A: Ja, mein Vater hat ein Testament geschrieben.

F: Ihr Vater hat ein Testament geschrieben?

A: Ja.

F: Ist das in Indien üblich?

A: Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon, dass er ein Testament geschrieben hat, ich habe es nicht gesehen.

F: Wie alt war Ihr Vater?

A: 45 Jahre.

F: Er ist ja überraschend gestorben und da hat man nicht unbedingt ein Testament geschrieben?

A: Ja, aber es gab diesen Streit und er wusste, dass jederzeit etwas geschehen kann.



F: Worum geht's es bei dem Streit konkret?

A: Unser Grundstück grenzt an zwei Seiten an Land von XXXX an. XXXX wollte eine Hühnerfarm errichten und wollte

unser Grundstück kaufen. Mein Vater hat das abgelehnt und daher gab es diesen Streit.

(Siehe Skizze im Akt)

F: Welchen Anspruch hatte Ihr entfernter Onkel?

A: Er hat zwar keinen Anspruch, aber wollte, dass ihm das gesamte Land gehört, damit er eine große Hühnerfarm

aufbaut.

F: XXXX hat laut Ihrer Skizze sehr viel Land, warum wollte er dann genau Ihr Land?

A: Auf seinem anderen Land baut er Gemüse und Weizen an.

F: Er hat genug Land eine Hühnerfarm aufzubauen, warum will er genau Ihr Land?

A: Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht, ich weiß nur, dass er unser Land wollte.

F: Warum wusste er, dass jederzeit etwas passieren kann?

A: Weil dieser Streit schon lange geht, und es waren auch tätliche Auseinandersetzungen dabei.

Auff: Es ist nicht ganz verständlich, warum Ihr entfernter Onkel so lange mit Ihrem Vater streitet, erklären Sie das.

AW: Ich kann dazu keine Angaben machen, ich weiß nicht warum er denkt wie er denkt.

F: Wie lange gibt es diese Streitigkeiten schon?

A: Seit 10, 12 Jahren.

F: Was ist da so vorgefallen?

A: Ich weiß nicht so genau von dem Streit, meine Eltern wollten mich schonen.

Auff: Sie wissen von Auseinandersetzungen, beschreiben Sie diese also.

AW: Meistens war der Streit auf den Feldern, nicht zuhause, daher weiß ich es nicht.

F: Dann wissen Sie aber auch nicht, ob sie nicht gestritten haben, oder?

A: Mein Vater hat schon mit meiner Mutter darüber gesprochen.

Auff. Erzählen Sie mir darüber.

AW: Mein Vater hat schon meiner Mutter gesagt, dass dieser Onkel gekommen ist, damit er das Land kaufen kann um

eine Hühnerfarm aufzubauen.

Auff: Das wissen wir bereits, erzählen Sie von den Auseinandersetzungen.

AW: Ich habe ihnen alles erzählt was ich weiß, mehr weiß ich nicht.

F: Warum hat Ihr Vater nicht verkauft?

A: Weil das seine einzige Einkommensquelle war.

F. Hätte Ihr Vater nicht auch andere Optionen gehabt?

A: So weit ich weiß, wollte der Onkel das Land unbedingt kaufen.

F: Es hätte auch andere Möglichkeiten für Ihren Vater gegeben.

A: Mein Vater wollte dieses Grundstück auch deswegen nicht verkaufen, weil es ein Erbe seines Vaters war und damit

schon seit mehreren Generationen in unserem Familienbesitz war.

F: Wie ist es zum Tod Ihres Vaters gekommen?

A: Weder meine Mutter noch ich waren persönlich bei diesem Streit anwesend. Wir haben nur von anderen gehört,

dass bei dem Streit mein Vater an seinem Kopf mit einem scharfen landwirtschaftlichen Werkzeug (Gandasa) getroffen.

Er wurde dann ins Spital gebracht und ist dort verstorben.

F: Wann war das?



A: Das war am XXXX , an diesem Tag gab es den Streit und er ist am selben Tag verstorben.

F: Was haben Sie gemacht?

A: Ich war in der Schule, ein Landarbeiter hat meine Mutter angerufen und erzählt was geschehen ist. Darauf rief mich

meine Mutter in der Schule an und meinte sie fährt ins Spital.

Ich bin direkt von der Schule mit dem Bus ins Spital gefahren, aber mein Vater war, bevor wir angekommen sind,

verstorben.

Auff: Beschreiben Sie mir die Situation im Spital konkret.

AW: Meine Mutter war schon dort. Ich traf im Spital einen Onkel der schon dort war. Der Onkel erzählte mir, dass mein

Vater schon verstorben ist. Danach traf ich meine Mutter. Sie war neben dem Leichnam meines Vaters.

Wir haben den Leichnam mit nach Hause genommen und die Einäscherung war auch am selben Tag. Die war gegen

16:00 Uhr.

F: Das ist der Tag an dem Ihr Vater stirbt und das ist alles, was Sie mir erzählen können?

A: Ja, das ist alles was ich ihnen erzählen kann.

F: Wieso gehen Sie davon aus, dass der Onkel Ihren Vater getötet hat?

A: 4 oder 5 Tage nach der Einäscherung haben meine Mutter und mein Onkel mir erzählt was geschehen ist.

F: Die waren ja auch nicht dabei, woher wissen sie von den Ereignissen?

A: Ein Landarbeiter, der meine Mutter angerufen hat, hat beobachtet wie XXXX und mein Vater am Feld gestritten

haben. Dieser hat zusammen mit meinem anderen Onkel meinen Vater ins Spital gebracht.

F: Was hat Ihre Familie danach unternommen?

A: Meine Familie hat eine Anzeige in der Polizeistation erstattet, aber die Polizei hat nichts unternommen, weil der

XXXX ein reicher Mann ist.

Danach wurde auch ich attackiert und musste flüchten.

F: Nach dem Tod Ihres Vaters, was geschah dann genau?

A: Ich habe Ihnen alles erzählt was ich wusste, mehr kann ich Ihnen nicht erzählen.

F: An wen hat sich Ihre Familie noch um Hilfe gewandt?

A: An niemanden.

F: Das kann ich Ihnen nicht ganz glauben, Ihr Vater wird umgebracht und Sie unternehmen nichts?

A: Wie gesagt, er ist ein sehr reicher Mann und alle unsere Bemühungen hätten nichts gebracht, weil er mit

Bestechungsgeldern alle Bestrebungen im Keim ersticken könnte. Außerdem wurde ich ca. 5 Tage nach dem Tod

meines Vaters attackiert und meine Mutter bekam Angst um mein Leben.

Da ich der einzige Sohn bin, entschied sie es wäre wichtiger mein Leben zu retten als andere Wege zu Rnden um den

Tod meines Vaters zu rächen.

F: Sie haben ja keine Bemühungen gesetzt.

AW: Wie gesagt, wir waren bei der Polizei, dann gab es die Bedrohung um mein Leben und dann musste ich Süchten.

Mehr weiß ich nicht.

Auff: Von wem wurden Sie konkret bedroht? Schildern Sie mir dies mit allen Details, Sie waren ja dabei.

AW: Am XXXX wurde ich das erste Mal attackiert. Ich war auf dem Weg in die Schule, um eine Prüfung zu schreiben.

Zwei Personen sind gekommen und haben mich geschlagen. Da ich an der Bushaltestelle war und auch andere Leute

anwesend waren sind sie gegangen.

Am XXXX war die zweite Attacke. Ich war wieder an der Bushaltestelle, drei Männer sind gekommen und haben mich

geschlagen und herumgeschupst.



Am XXXX ist XXXX gekommen, ich war am Weg von der Schule nach Hause, er hat mich bedroht und gesagt, dass wir

das Grundstück nun an ihn verkaufen sollen, sonst würde mich dasselbe Schicksal erwarten wie meinen Vater.

Ich bin verängstigt nach Hause gekommen und habe das meiner Mutter und meinem Onkel erzählt und danach

schickte mich meine Mutter zu meiner Tante und es wurde entschieden, dass ich zu meinem Onkel nach Wien

ausreisen sollte.

Auff: Können Sie mir Ihre Verwandtschaftsverhältnisse darstellen?

Dem AW wird die Aufgabe erklärt.

AW beginnt zu schreiben, worauf Ihm die Aufgabe noch einmal erklärt wird.

Angaben im Akt.

F: Wer waren diese Leute?

A: Ich kenne diese Leute nicht. Das waren irgendwelche Handlanger.

F: Sie können die Leute sicher beschreiben, oder?

A: Das waren 5 verschiedene Männer, alle zwischen 30 und 35 Jahre alt.

4 waren groß, einer war nicht so groß. Schwarze Haare, mehr weiß ich nicht.

F: Wie haben Sie in der Situation auf die Bedrohungen reagiert?

A: Ich habe nichts machen können, da sie in der Mehrzahl waren.

F: Man muss nicht stehenbleiben.

A: Das spielte sich innerhalb einer, eineinhalb Minuten ab, sie mich geschupst und geohrfeigt und sind dann

weggerannt.

F: Was haben die umstehenden Leute gemacht?

A: Wie ich zu Boden gestürzt bin, sind einige Leute gekommen und haben gefragt, was los war und ich habe gesagt es

gibt Familienprobleme.

F: Sie stehen an der Bushaltestelle, Leute stehen herum, es kommen Leute auf Sie zu und bedrängen Sie und die

anderen Leute machen was?

A: Wie ich herumgeschupst und geohrfeigt wurde hat keiner etwas unternommen.

F: Was haben Sie danach gemacht?

A: Ich bin nach Hause gegangen und habe meiner Mutter von dem Vorfall erzählt.

F: Warum sind Sie gerade zu diesem Zeitpunkt ausgereist?

A: Wie gesagt gab es diese zwei Überfälle auf mich und die Bedrohung, deswegen hat meine Familie entschieden mich

ins Ausland zu schicken.

F: Ihr Vater ist tot, das Land gehört Ihrer Mutter, warum sollten Sie bedroht werden?

A: Ich bin der einzige Sohn, wenn meine Mutter stirbt gehört das Land mir.

Nachgefragt gibt der AW an: Laut Testament gehört das Grundstück mir, sobald meine Mutter 55 Jahre alt ist.

F: Wann ist das?

A: In 8 oder 9 Jahren.

F: Woher wissen Sie vom Inhalt des Testaments?

A: Von meiner Mutter. Wenn dieses Problem gelöst wird, fahre ich freiwillig zurück.

F: Hätten Sie nicht die Möglichkeit gehabt, sich in einem anderen Landesteil niederzulassen?

A: Ich war in XXXX und wurde auch dort attackiert.

F: Wie weit ist das weg?



A: Etwa 100 km.

F: Sie wurden auch dort attackiert? Beschreiben Sie das näher.

A: Ja. Es war ca. 23:00 Uhr in der Nacht, ich war am Weg vom Basar nach Hause und wurde von 2 Männern attackiert.

Das ist alles.

F: Es gibt ja noch andere Landesteile, warum nicht woanders?

A: Ich kann mich nur dort niederlassen, wo ich Verwandte habe, wo ich wohnen kann und XXXX ist der einzige Ort der

etwas weiter weg ist und wo eine Verwandte lebt.

F: Warum sollten Sie in XXXX auch diese Probleme haben?

A: Dieser Mann weiß, wo meine Verwandten leben und hat seine Leute dorthin geschickt, deswegen konnte ich auch

dort nicht sicher sein.

F: Das spricht für einen anderen Ort in Indien, Ihre Verwandtschaft könnte Sie dort unterstützen.

A: Die andern Verwandten leben im Dorf oder in der Nähe.

Die Frage wird wiederholt.

AW: Der XXXX ist ein sehr reicher und mächtiger Mann, er kann mich überall in Indien ausRndig machen. Deswegen hat

meine Mutter und die Verwandtschaft beschlossen, dass ich ins Ausland fahre, wo er mich nicht erreichen kann.

F: Warum sollte Sie Ihr entfernter Onkel überall finden, es gibt über 1 Milliarde Leute in Indien?

A: Nach der Ermordung meines Vaters bekam meine Familie große Angst um mein Leben und schickte mich ins

Ausland. Ich selbst war an der Entscheidung nicht beteiligt.

F: Sind Sie jemals zu Gericht gegangen?

A: Nein.

F: Ihr Grund ist nun ja verpachtet, was spricht gegen einen Verkauf, damit wäre das Problem ja gelöst?

A: Der XXXX verhindert, dass jemand das Grundstück kauft und er selbst zahlt nicht den Marktpreis.

Frage in Deutsch: Sprechen Sie Deutsch?

A: Sehr wenig.

F: Wohnen Sie alleine in Österreich?

A: Ich lebe bei meinem Onkel.

F: Wovon leben Sie in Österreich?

A: Ich bin Pizzazusteller und verdiene ca ? 500,- im Monat.

Auff: Geben Sie bitte eine Chronologie der Ereignisse an (Anmerkung: Dem AW wird die Aufgaben erklärt).

Angaben im Akt.

Frage: Können Sie eine Integration in irgendeiner Form in Österreich geltend machen (Anmerkung: Dem AW wird

erklärt, welche Punkte unter dem Begriff "Integration" zu subsumieren sind)?

A: Ich war für einige Tage in einem Deutschkurs, habe da aber nichts verstanden. Ich suche einen einfacheren Kurs.

Sonst nichts.

F: Was würde passieren, wenn Sie in Ihre Heimat zurückkehren würden?

A: XXXX würde mich attackieren.

F: Möchten Sie noch irgendwelche Angaben machen?

A: Nein.

F: Konnten Sie sich auf die Einvernahme konzentrieren und haben Sie alles verstanden?

A: Ja.



F: Haben Sie die Fragen wahrheitsgemäß beantwortet?

A: Ja.

F: Warum sind Sie Ihren Ladungen nicht nachgekommen?

A: Mein Onkel war auf Urlaub und ich habe nicht gewusst wo ich die Ladung holen sollte. Als mein Onkel zurückkam,

waren wir auf der Post, aber es war zu spät.

F: Wie haben Sie die Dolmetscherin verstanden?

A: Das war in Ordnung.

Anmerkung: Der AW werden die Länderfeststellungen zu Indien zur Übersetzung durch die Dolmetscherin angeboten.

A: Nein, danke. Ich weiß es.

(......)

5. Mit Bescheid der belangten Behörde vom XXXX , Zl. XXXX , wurde der Antrag des BF auf internationalen Schutz

gemäß § 3 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.)

und gemäß § 8 Abs. 1 iVm § 2 Abs. 1 Z 13 AsylG bezüglich Zuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten in

Bezug auf den Herkunftsstaat Indien (Spruchpunkt II.) abgewiesen. Dem BF wurde gemäß § 57 AsylG ein

Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt (Spruchpunkt III.). Gemäß § 10 Abs. 1 Z 3 AsylG

iVm § 9 BFA-VG wurde gegen ihn eine Rückkehrentscheidung gemäß § 52 Abs. 2 Z 2 FPG erlassen (Spruchpunkt IV.) und

weiters gemäß § 52 Abs. 9 FPG festgestellt, dass die Abschiebung des BF gemäß § 46 FPG nach Indien zulässig sei

(Spruchpunkt V.). Gemäß § 55 Abs. 1 bis 3 FPG betrage die Frist für die freiwillige Ausreise 14 Tage ab Rechtskraft der

Rückkehrentscheidung (Spruchpunkt VI.).

Die belangte Behörde stellte im Wesentlichen fest, dass der BF indischer Staatsbürger sei und seine Identität nicht

feststehen würde. Er sei volljährig, gesund, ledig und habe keine Kinder. Er würde sich im arbeitsfähigen Alter beRnden

und sei in seiner Heimat in der Landwirtschaft tätig gewesen und habe 12 Jahre lang die Schule besucht. Im Falle einer

Rückkehr nach Indien könne er einer Tätigkeit nachgehen. Eine Zurückweisung, Zurück-, oder Abschiebung nach Indien

würde keine Verletzung von Art. 2 EMRK, Art. 3 EMRK oder der Protokolle Nr. 6 oder Nr. 13 bedeuten. Für den BF als

Zivilperson bestehe keine ernsthafte Bedrohung des Lebens oder der Unversehrtheit infolge willkürlicher Gewalt im

Rahmen eines internationalen oder innerstaatlichen Konfliktes.

Zu seinem Privat-, und Familienleben wurde festgestellt, dass der BF Familienangehörige in Indien habe. Der deutschen

Sprache sei der BF kaum mächtig und besuche weder Kurse noch eine Schule und absolviere kein Studium. Es hätten

keine Tatsachen festgestellt werden können, die auf eine Verfestigung seiner Beziehung zu Österreich oder eine

Integration im österreichischen Gesellschaftssystem schließen lassen würden.

Beweiswürdigend stützte sich die belangte Behörde im Wesentlichen darauf, dass die Identität mangels geeigneter

Dokumente nicht festgestellt werden habe können. Die Angaben, wonach der BF in Indien einer Verfolgung wegen

eines Grundstückstreites zwischen seinem Vater und einem Nachbarn ausgesetzt gewesen sei, würden nicht

glaubwürdig sein. In der Erstbefragung habe der BF diesbezüglich ausgeführt, dass es zwischen seinem Vater und

einem Nachbarn einen Streit gegeben habe. Später habe der BF dann ausgeführt, dass sich der Streit eigentlich

innerhalb seiner Familie zwischen seinem Vater und entfernten Onkel zugetragen habe. Der BF habe diesbezüglich

einmal gemeint, dass der Streit schon mehr als 20 Jahre angedauert habe und dann wieder nur 10 oder 12 Jahre.

Außerdem habe der BF sowohl zeitliche Probleme als auch Probleme mit der Glaubwürdigkeit seiner Datumsangaben

zu seiner Person.

So habe der BF in der Erstbefragung angegeben im Zeitraum in der Zeit von XXXX in die Schule gegangen zu sein. Auf

die gleiche Frage im Zuge der Einvernahme, gab dieser an, dass XXXX das Abschlussjahr gewesen sei. Somit hätte der

BF erst mit acht Jahren begonnen die Schule zu besuchen. Nachgefragt, wann der BF angefangen habe die Schule zu

besuchen, habe dieser begonnen nachzurechnen und gemeint, dass dies im Jahr XXXX gewesen sei. Die Angaben zur

Schulzeit seien vor allem deshalb sehr wichtig, da der BF in der Erstbefragung als letzten ausgeübten Beruf Landwirt

angegeben habe. Dies würde aufgrund der elterlichen Landwirtschaft glaubwürdig erscheinen. In diesem Fall hätte der

https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/2
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/57
https://www.jusline.at/gesetz/asylg/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/bfa-vg/paragraf/9
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/52
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/46


BF aber die Streitigkeiten selbst mitbekommen müssen. In der Einvernahme hingegen, gab dieser an, zum Zeitpunkt

der Ermordung seines Vaters noch Schüler gewesen zu sein und deshalb habe der BF von den Streitigkeiten gar nichts

mitbekommen können, da dieser in der Schule gewesen sei.

Weitere zeitliche Probleme würden sich auch aus seinen Angaben zu seiner Ausreise ergeben. In der Erstbefragung

gab dieser an am XXXX ausgereist zu sein. Des weiteres habe der BF angegeben vor der Ankunft in Österreich etwa 30

Tage mit verschiedenen Kraftfahrzeugen unterwegs gewesen zu sein. Diese Angaben würden zum Zeitpunkt der

Antragstellung des BF am XXXX zusammenpassen. Da der BF in der Einvernahme dann behauptet habe, schon einen

Monat früher seine Heimat verlassen zu haben, würde sich die Frage stellen, wo sich der BF einen Monat bis zur

Antragstellung aufgehalten habe.

Der BF habe auch in der Erstbefragung angegeben den Entschluss zur Ausreise am XXXX gefasst zu haben. Dies würde

seinen Angaben in der Einvernahme vom XXXX aus Dheli abgeflogen zu sein widersprechen.

In Widerspruch zueinander würden auch seine Angaben, wohin dieser von Neu-Delhi aus geSogen sei, stehen. In der

Erstbefragung habe dieser noch angeführt, dass es Moskau gewesen sei, in der Einvernahme habe es sich um Muskat

am Persischen Golf gehandelt habe.

Der BF würde sehr konkret angeben können nach dem Tode seines Vaters persönlich am XXXX attackiert worden zu

sein. In der Einvernahme, wie auch in der Chronologie, habe der BF diese Angaben zuerst auf zwei oder drei AngriJe

und am Ende der Einvernahme auf zwei reduziert. Bei dieser überschaubaren Anzahl von Ereignissen, die für den BF

eine gewisse Bedeutsamkeit hätten haben sollen, könne davon ausgegangen werden, dass der BF die Anzahl der

Vorfälle im Laufe des Verfahrens einheitlich angeben hätte können sollen.

Noch in der Erstbefragung habe der BF angegeben am Ende seiner Reise irgendwo in einer Stadt ausgelassen worden

zu sein. In der Einvernahme habe der BF sein Vorbringen dahingehend geändert, dass der BF von seiner Mutter gezielt

nach XXXX zu seinem Onkel geschickt worden sei.

Grundsätzlich sei das Motiv für den Streit nicht nachvollziehbar. Der BF habe angegeben, dass der Streit schon

mehrere Jahre andauern würde. Als Grund für den Streit habe der BF ausgeführt, dass sein entfernter Onkel, der die

angrenzenden Grundstücke besitzen würde, das Grundstück seines Vaters hätte kaufen wollen, um eine Hühnerfarm

aufbauen zu können. Alleine betriebswirtschaftliche Gründe würden gegen einen viele Jahre bzw. sogar Jahrzehnte

dauernden Streit sprechen. Der BF habe keine logische Begründung dafür angeben können, warum sein entfernter

Onkel, der laut Skizze des BF genügend Land besessen hätte, um auf seinem eigenen Land eine Hühnerfarm zu

starten, dieses Vorhaben hätte aufschieben sollen, bis er das Land des BF erwerben hätte können bzw. warum er das

Land für das Vorhaben benötigt haben hätte sollen, bis er sein Land erwerben hätte können bzw. warum er gerade das

Land des BF für das Vorhaben benötigt haben hätte sollen.

Für das BFA stelle sich die Frage, wie es der Mutter des BF möglich gewesen sein soll ein Grundstück zu verpachten,

wegen dem es ständig zu Auseinandersetzungen und Drohungen gekommen sein soll. Wenn die Mutter des BF es

ohne Schwierigkeiten jemanden verpachten habe können, sei es nicht weit hergeholt, dass diese es auch verkaufen

hätte können, womit der Grund für die angeblich akute Gefährdung seiner Person weggefallen sei. Anlass für

Ungereimtheiten würden auch seine Angaben zu einem möglichen Testament seines Vaters ergeben. Zu Beginn der

Einvernahme habe der BF noch gemeint, dass sein Vater ein Testament geschrieben habe. Später habe dieser seine

Angaben dahingehend geändert sich nicht sicher zu sein, ob sein Vater ein Testament geschrieben habe, während er

gegen Ende der Einvernahme recht sicher von einem Passus aus dem Testament erzählt habe, der ihn ab einem

gewissen Alter seiner Mutter zum Erben des Landes machen würde.

Die Frage, ob sich der BF nicht auch in einem anderen Landesteil von Indien niederlassen hätte können, beantwortete

dieser zunächst damit, dass ihn sein entfernter Onkel überall finden könne. Auf Nachfrage, wie er dies anstellen könne,

habe dieser nur den ausweichenden Kommentar abgegeben, dass seine Familie ihn ins Ausland geschickt habe und er

bei der Entscheidung nicht dabei gewesen sei.

Die Schilderungen des Todestages seines Vaters bzw. die Attacken auf seine Person seien unter Berücksichtigung der

Schwere der Ereignisse erstaunlich kurz und unkonkret geblieben.

Bei einer Attacke auf seine Person habe dieser auf die Nachfrage, was die umstehenden Leute gemacht hätten, wenig

überzeugend angegeben, dass einige Leute gekommen seien und gefragt hätten, was los sein würde. Der BF hätte



daraufhin geantwortet, dass es sich dabei um Familienprobleme handeln würde. Der BF habe des Öfteren gemeint,

nicht mehr zu wissen, schon alles erzählt zu haben oder auch keine Angaben dazu machen zu können. Auf Grund der

vagen und unkonkreten Angaben, den zahlreichen Ungereimtheiten zu seinem angeblichen Fluchtgrund, habe dem BF

die Glaubwürdigkeit abgesprochen werden müssen. Es sei oJensichtlich, dass die Antragstellung lediglich der

Legalisierung seines Aufenthalts in Österreich dienen solle und die Ausreise aus nicht asylrelevanten Gründen erfolge.

Rechtlich führte das BFA zu Spruchpunkt I. im Wesentlichen aus, dass der BF keine Verfolgung im Sinne der Genfer

Flüchtlingskonvention (GFK) glaubhaft gemacht habe. Zudem stehe ihm eine innerstaatliche Fluchtalternative offen.

Zu Spruchpunkt II. führte die belangte Behörde rechtlich aus, dass nichts dahingehend ersichtlich sein würde, dass der

BF im Falle der Rückkehr einer unmenschlichen Behandlung ausgesetzt sein könne. Aus der allgemeinen Situation in

seinem Heimatstaat bzw. der zu erwartenden Rückkehrsituation alleine lasse sich eine solche nicht ableiten. Sonstige

Abschiebungshindernisse, wie etwas das Vorliegen einer lebensbedrohenden Erkrankung, hätte der BF nicht

behauptet und seien auch keine Anhaltspunkte dafür vorgelegen.

Im Herkunftsland könne der BF auf die Unterstützung seiner Familie zurückgreifen. Er sei ein erwachsener, gesunder

und arbeitsfähiger Mann. Im Falle einer Rückkehr sei ihm die Aufnahme einer Arbeit zumutbar. Im Falle einer

Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung liefe der BF nicht in Gefahr, in Indien einer unmenschlichen

Behandlung, Strafe oder Todesstrafe unterworfen zu werden, womit festzustellen sei, dass eine Zurückweisung,

Zurückschiebung oder Abschiebung zulässig sein würde.

Zu den weiteren Spruchpunkten führte das BFA rechtlich aus, mangels Duldung oder notwendiger Gewährleistung zur

Strafverfolgung lägen die Voraussetzungen für eine Aufenthaltsberechtigung besonderer Schutz (§ 57 AsylG) nicht vor.

Das Recht auf Achtung des Familienlebens würde das Zusammenleben der Familie schützen. Wie bereits ausgeführt

würde der BF keine sozialen oder familiären Anknüpfungspunkte im Bundesgebiet haben. Die Angehörigen des BF

würden in seinem Herkunftsland leben und würde sich der BF erst seit kurzer Zeit in Österreich aufhalten. Einer

legalen Arbeit würde der BF nicht nachgehen und kaum Deutsch sprechen. Private Bindungen im Bundesgebiet habe

der BF nicht und würde sich erst seit kurzer Zeit in Österreich beRnden. Es seien im Verfahren keine Anhaltspunkte

hervorgetreten, die die Vermutung einer besonderen Integration seiner Person in Österreich rechtfertigen würde.

Demgegenüber stehe das Interesse der Öffentlichkeit an einem geordneten Vollzug des Fremdenwesens.

Da dem BF ein Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen nicht erteilt werden würde und die

Rückkehrentscheidung gemäß § 9 Abs. 1-3 BFA-VF zulässig sein würde, sei gemäß § 10 Abs. 1 AsylG und § 52 Abs. 2 Z 2

FPG eine Rückkehrentscheidung zu erlassen.

Die Frist für die freiwillige Ausreise sei mangels Hervorkommens besonderer Gründe mit 14 Tagen festzusetzen

gewesen.

5. Gegen den Bescheid wurde am XXXX im Wege seines ihn vertretenen Vereins fristgerecht Beschwerde erhoben.

Begründet wurde diese im Wesentlichen damit, dass die Erklärungen des BFA in keiner Weise nachvollziehbar sein

würden und nicht mit dem Protokoll der Einvernahme übereinstimmen würden. Das BFA habe einen großen Teil der

Aussagen des BF nicht zur Kenntnis genommen, sondern in tendenziöser Weise die Aussagen "herausgeklaubt", die

der Argumentation des BFA zuträglich gewesen wären.

Die Erklärungen, wie diese zu ihrer Ansicht komme, seien nicht nachvollziehbar und würden nicht mit dem Protokoll

der Einvernahme übereinstimmen. Deshalb würden die Vorwürfe des Bundesamtes keinen erkennbaren

Begründungswert haben. Ein großer Teil der Aussagen des BF sei nicht zur Kenntnis genommen worden. Die

Suchtauslösenden Erlebnisse habe der BF nicht in der Art und Weise geschildert, wie dies von jemanden zu erwarten

gewesen wäre, der ein Ereignis tatsächlich erlebt habe. Die Angaben seien auch einer Überprüfung zuführbar

gewesen. Dies sei von Seiten des Bundesamtes völlig unterlassen worden.

Hinsichtlich des Vorwurfes an den BF sein Vorbringen gegenüber der polizeilichen Erstbefragung abgeändert zu haben,

sei festzustellen, dass dies gesetzlich nicht dazu gedacht sei, die Fluchtgründe eines Asylwerbers erschöpfend

darzustellen.

Aus dem Protokoll der Transkription der Aussagen des BF gehe eindeutig hervor, dass die indischen Behörden ihm

gegenüber schutzunwillig oder schutzunfähig sein würden. Es möge sein, dass die indische Polizei in mancher Hinsicht

funktionsfähig sein würde. Im Falle des BF sei dies aber nicht zutreJend, insbesondere wegen der politischen
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Verbindungen seiner Verfolger und der Korruption der indischen Behörden.

Mit der Frage der Schutzwilligkeit der indischen Behörden dem BF gegenüber, habe sich das Bundesamt jedoch nicht

auseinandergesetzt und liege daher im angefochtenen Bescheid ein wesentlicher Begründungsmangel vor. Nach

ständiger Judikatur könne auch einer von Privatpersonen bzw. privaten Gruppierungen ausgehenden Verfolgung

Asylrelevanz zukommen, wenn der Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage sei diese Verfolgungshandlungen zu

unterbinden. Eine innerstaatliche Fluchtalternative stehe dem BF daher nicht zur Verfügung, zumal er in anderen

Landesteilen keinerlei familiäre Kontakte besitze, die ihm eine Reintegration ermöglichen könne.

Zur allfälligen Gewährung subsidiären Schutzes sei noch festzustellen, dass der BF aus seiner Heimat praktisch

entwurzelt sei und im Falle einer Abschiebung in Gefahr wäre einer exitstenzbedrohenden Notlage ausgesetzt zu sein.

Hinsichtlich des Privat-, und Familienlebens des BF sei nur eine unzureichende Behandlung mit seinem Vorbringen

erfolgt. Der bloße Verweis des BFA auf die Aufenthaltsdauer könne die Integration des BF in Österreich nicht

entkräften und könne kein überzeugender Grund für eine Ablehnung der Schützenswürdigkeit des Privat-, und

Familienlebens des BF sein, zumal dieser auch schon fast zwei Jahre lang in Österreich aufhältig gewesen sei und in

dieser Zeit große Anstrengungen zu seiner Integration unternommen habe. Er arbeite als Pizzazusteller und habe ein

Einkommen von 500 Euro. Er würde bei seinem Onkel wohnen und würde von diesem unterstützt werden. Seine

Selbsterhaltsungsfähigkeit würde somit gegeben sein. Er würde keine Belastung für die Gebietskörperschaft darstellen

und gelte außerdem als unbescholten.

Die Frage der Zulässigkeit der Rückkehrentscheidung sei keiner adäquaten Beurteilung unterzogen worden und stelle

die Ausweisung daher einen Widerspruch zu Art 8 EMRK und Art. 2 und 3 EMRK dar.

Die Glaubwürdigkeit des BF zu widerlegen sei dem BFA nicht gelungen. Es sei nicht einmal versucht worden. Auf die

Fluchtgründe des BF sei in der Beweiswürdigung nicht substantiell in irgendeiner erkennbaren Weise eingegangen

worden.

Das BFA habe es verabsäumt sich mit der konkreten Situation des BF und der aktuellen Situation in Indien

auseinanderzusetzen.

6. Mit Schreiben XXXX wurde eine für den XXXX festgesetzte Verhandlung anberaumt. Gleichzeitig wurden dem BF die

aktuellen Länderfeststellungen zu Indien mit der Möglichkeit der Abgabe einer diesbezüglichen Stellungnahme

innerhalb einer Frist von 10 Tagen eingeräumt. Von dieser Möglichkeit wurde nicht Gebrauch gemacht.

7. Am XXXX fand vor dem BVwG eine öffentlich mündliche Verhandlung statt, welche folgenden Verlauf nahm:

[...]

R: Was ist Ihre Muttersprache?

BF: Punjabi.

R an den Dolmetscher: In welcher Sprache übersetzen Sie für den Beschwerdeführer?

D: Punjabi.

R befragt den Beschwerdeführer, ob er den Dolmetscher gut verstehe, dies wird bejaht.

R befragt den Beschwerdeführer, ob dieser geistig und körperlich in der Lage ist der heutigen Verhandlung zu folgen

bzw. ob irgendwelche Hindernisgründe vorliegen. Nun wird der Beschwerdeführer befragt, ob er gesund ist oder ob

bei ihm (Krankheiten) und /oder Leiden vorliegen. Diese Fragen werden vom Beschwerdeführer dahingehend

beantwortet, dass keine Hindernisgründe oder chronische Krankheiten und Leiden vorliegen. Der Beschwerdeführer

ist in der Lage der Verhandlung in vollem Umfang zu folgen.

BF: Ich bin ok.

Dem Beschwerdeführer wird dargelegt, dass er am Verfahren entsprechend mitzuwirken hat bzw. auf die Fragen

wahrheitsgemäß zu antworten hat. Andernfalls dies sich entsprechend im Erkenntnis im Bundesverwaltungsgerichtes

auswirken würde.

R: Haben Sie noch neue Beweismittel, die Sie beim BFA oder bzw. bei der Polizei noch nicht vorgelegt haben?

BF: Nein.



Eröffnung des Beweisverfahrens

Zum bisherigen Verfahren:

Die Partei verzichtet ausdrücklich auf die Verlesung des Akteninhaltes (vorgelegter Verwaltungsakt des BFA und

Gerichtsakt des Bundesverwaltungsgerichtes), dieser wird jedoch vom R der Reihe nach erläutert und zur

Akteneinsicht angeboten.

Die Partei verzichtet auf eine Akteneinsicht.

R erklärt diese Aktenteile zum Gegenstand der mündlichen Verhandlung und zum Inhalt der hier zu Grunde liegenden

Niederschrift.

R weist Beschwerdeführer auf die Bedeutung dieser Verhandlung hin. Der Beschwerdeführer wird aufgefordert nur

wahrheitsgemäße Angaben zu machen und belehrt, dass unrichtige Angaben bei der EntscheidungsRndung im

Rahmen der Beweiswürdigung zu berücksichtigen sind. Ebenso wird auf die VerpSichtung zur Mitwirkung einer

Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes hingewiesen und dass auch mangelnde Mitwirkung bei der

Entscheidungsfindung zu berücksichtigen ist.

Beginn der Befragung

R: Wie ist Ihr Name, wann sind Sie geboren und wo sind Sie geboren?

BF: Mein Name ist XXXX , geboren am XXXX , im Dorf XXXX , im Bezirk XXXX , im Bundesland XXXX .

R: Haben Sie an der von Ihnen angegebenen Adresse alleine gelebt?

BF: Nein, zusammen mit meinen Eltern und meiner Schwester.

R: Wie geht es Ihren Eltern?

BF: Mein Vater ist verstorben, meiner Mutter geht es gut.

R: Und Ihrer Schwester?

BF: Meine Schwester hat sich schon damals, als ich noch in Indien war, von uns getrennt und wir hatten dann keinen

Kontakt mehr mit ihr.

R: Wann ist Ihr Vater verstorben?

BF: Am XXXX .

R: An was ist Ihr Vater gestorben?

BF: Im Zuge eines Streites wegen unserem Grundstück hat er eine Kopfverletzung erlitten und an dieser ist er dann

verstorben.

R: Mit welchem Gegenstand wurde er am Kopf verletzt?

BF: Ich habe gehört, dass es ein Schlagstock war, ich war zu diesem Zeitpunkt in der Schule.

R: Welche Schul- und Berufsausbildung haben Sie?

BF: Ich habe 12 Jahre die Grundschule besucht.

R: Wie haben Sie Ihren Lebensunterhalt in Indien bestritten?

BF: Meine Eltern haben für meinen Lebensunterhalt gesorgt.

R: Wie alt waren Sie als Sie Indien verlassen haben?

BF: Ich war 20 Jahre alt.

R: Haben Sie Ihren Eltern bei der Arbeit geholfen?

BF: Gelegentlich habe ich meinem Vater geholfen.

R: Was haben Sie da gemacht?

BF: Wir haben eine Landwirtschaft betrieben.

R: Was haben Sie da genau gemacht? Was war Ihre Aufgabe?



BF: Ich habe meinem Vater geholfen Zwiebeln und Kartoffeln zu pflücken.

R: Wie bestreitet Ihre Mutter ihren Lebensunterhalt in Indien?

BF: Meine Mutter bezieht Pension und arbeitet Teilzeit nebenbei in einer Schulkantine.

R: Wann waren Sie mit Ihrer Mutter das letzte Mal in Kontakt?

BF: Letzten Dienstag.

R: Wie groß sind die Grundstücke, die Sie in der Landwirtschaft bearbeiten?

BF: Wir hatten nur zwei Kila.

R: Was wurde dort angebaut?

BF: Auf einem Kila haben wir nur Kartoffeln angebaut und auf dem anderen Kila gemischtes Gemüse.

R: Wer bewirtschaftet jetzt diese Grundstücke?

BF: Das Land ist strittig und die Gegner bewirtschaften es jetzt.

R: In der Niederschrift vom XXXX haben Sie gesagt, dass Ihre Mutter die Grundstücke verpachtet hätte. Was sagen Sie

dazu?

BF: Im Jahr XXXX hat sie die Grundstücke verpachtet. Es gab dann aber immer wieder Streit und seit 2017 bekommt sie

keine Pacht mehr.

R: Von wem ist die Initiative ausgegangen, dass Sie Indien verlassen?

BF: Das haben mir meine zwei Onkeln geraten, der eine ist in Indien und der andere lebt in Österreich.

R: Wie bestreiten Sie in Österreich Ihren Lebensunterhalt?

BF: Das erste Jahr hat mein Onkel in Österreich für meinen Lebensunterhalt gesorgt, dann habe ich ein

Kleintransportunternehmen gegründet, dieses betreibe ich bis jetzt. Ich bezahle regelmäßig meine Steuern und die

Versicherung. Ich habe die Unterlagen bei mir.

BF legt vor:

* eine Gewerbeanmeldung vom XXXX bzw. einen Gewerberegisterauszug vom XXXX , welche als Beilage A zum Akt

genommen wird;

* einen Versicherungsdatenauszug vom XXXX , welcher als Beilage B zum Akt genommen wird;

* eine Anmeldebestätigung zum Deutschkurs Niveau A2, welche als Beilage C zum Akt genommen wird;

* einen Einkommenssteuerbescheid aus dem Jahr XXXX , welcher als Beilage D zum Akt genommen wird;

* einen Umsatzsteuerbescheid für das Jahr XXXX , welcher als Beilage E zum Akt genommen wird;

* eine Kopie der E-Card und des Führerscheins, welche als Beilage F zum Akt genommen wird;

* einen sogenannten Abtretungsvertrag als Beilage zum Mietvertrag, welche als Beilage G zum Akt genommen wird;

* einen Mietvertrag, welcher als Beilage H zum Akt genommen wird;

* diverse Honorarnoten aus dem Jahr XXXX , welche als Beilage I zum Akt genommen werden;

* Kopien von Aufenthaltstiteln der Familie seines in Wien lebenden Onkels, welcher als Beilage J zum Akt genommen

wird.

R: Gibt es Einkommenssteuerbescheide aus den Jahren XXXX ?

BF: Ja, aber ich bin 500? schuldig geblieben und ich zahle die Raten ab, in drei Monaten bin ich mit dem Rückstand

fertig. Das bezieht sich auf den Einkommenssteuerbescheid aus dem Jahr XXXX .

R: Und was ist mit dem Jahr XXXX ?

BF: Das ist noch nicht fällig.

R: Wieviel zahlen Sie für die Miete?



BF: Ich habe seit einem Monat eine neue eigene Wohnung, dort bezahle ich XXXX Miete. Davor habe ich mit einem

Freund zusammengelebt und dort habe ich XXXX Miete bezahlt. XXXX und XXXX habe ich mit dem Freund gewohnt.

Davor habe ich drei Jahre bei meinem Onkel gewohnt.

R: Haben Sie für die neue Wohnung einen Mietvertrag?

BF: Den habe ich Ihnen gerade gegeben.

R: Was haben Sie durchschnittlich monatlich mit Ihrer Tätigkeit verdient?

BF: Abzüglich aller Steuern bleiben mir ca. 700?.

R: Wenn ich den Einkommenssteuerbescheid aus dem Jahr XXXX heranziehe, dann bleibt Ihnen ein Einkommen von

XXXX pro Monat.

BF: Die Trinkgelder sind da nicht dabei.

R: Was zahlen Sie für die Sozialversicherung?

BF: Jetzt zahle ich genau XXXX pro Quartal.

R: Was zahlen Sie für die Betriebskosten für die Wohnung?

BF: Für Heizung und Strom zahle ich XXXX im Jahr.

R: Haben Sie ein eigenes Auto?

BF: Ich habe ein Moped.

R: Was bleibt Ihnen über zum Leben, wenn Sie schon so hohe Fixkosten haben?

BF: Es geht sich alles aus, ich habe genug zu Essen und ich habe eine Arbeit.

R: Werden Sie von Ihrem Onkel finanziell unterstützt?

BF: Seit ich meine Firma gegründet habe, habe ich selbst kein Geld mehr von ihm verlangt.

R: Unterstützen Sie Ihren Onkel?

BF: Nein.

R: Schicken Sie Ihrer Mutter Geld nach Indien?

BF: Maximal 1-2 Mal im Jahr.

R (Frage auf Deutsch): Sprechen und verstehen Sie Deutsch?

BF (auf Deutsch): 50%.

R (Frage auf Deutsch): Beschreiben Sie mir einen typischen Tag vom Aufstehen bis zum Bett gehen.

BF: Ich habe die Frage nicht verstanden.

R (Frage auf Deutsch): Haben Sie in Österreich schon einmal einen Deutschkurs besucht?

BF (auf Deutsch): Diese Monat bin ich in Schule.

R (Frage auf Deutsch): Haben Sie früher schon einmal einen Deutschkurs besucht?

BF: Das habe ich nicht verstanden.

R (Frage auf Deutsch): Wie oft in der Woche werden Sie den Deutschkurs besuchen?

BF (auf Deutsch): Eine Woche, fünf Tage.

R (Frage auf Deutsch): An welchen Tagen besuchen Sie den Deutschkurs?

BF (auf Deutsch): Diese Montag, 17.

R (Frage auf Deutsch): Lesen Sie deutsche Bücher oder deutsche Zeitungen?

BF: Nicht verstanden.

R: Lesen Sie deutsche Bücher oder deutsche Zeitungen?



BF: Nein.

R: Sind Sie an gesellschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Themen in Österreich interessiert?

BF: Mir gefällt die österreichische Kultur sehr gut und der Lebensstil hier.

R wiederholt die Frage.

BF: Ja, es interessiert mich schon.

R: Wie holen Sie darüber entsprechende Informationen ein?

BF: Ich habe Arbeitskollegen und Freunde und auch indische Freunde, die hier geboren sind. Diese erzählen mir

einiges.

R: Worüber haben Sie denn das letzte Mal gesprochen, als Sie sich über die gesellschaftlichen bzw.

gesellschaftspolitischen Themen unterhalten haben?

BF: Wir haben über die Wahlen gesprochen, dass der Kurz die Wahlen gewonnen hat. Meine Freunde meinen, dass der

Kurz ein guter Mann sei.

R: Welche Parteien sitzen in der Bundesregierung?

BF: SPÖ, ich kenne nur die SPÖ.

R: Worüber haben Sie noch gesprochen außer den Wahlen?

BF: Sonst eigentlich nichts.

R (Frage auf Deutsch): Haben Sie eine Freundin?

BF (auf Deutsch): Nein.

R: Leben Sie in einer Lebensgemeinschaft?

BF: Nein.

R: Haben Sie einen Freundeskreis in Österreich?

BF: Ja.

R: Gehören diesem Österreicher oder Österreicherinnen an?

BF: Ich habe nur einen österreichischen Freund, die anderen haben österreichische Aufenthaltstiteln.

R: Wie heißt Ihr österreichischer Freund?

BF: Ich kenne ihn nur unter dem Namen XXXX .

R: Wo wohnt er?

BF: Er hat früher im 4. Bezirk gewohnt, so wie ich. Jetzt hat er die Wohnung gewechselt, ich war aber nie bei ihm

zuhause. Wir haben uns immer auf der Arbeit getroffen.

R: Wo wohnt er jetzt?

BF: Ich weiß nicht wo seine neue Wohnung ist.

R: Haben Sie noch Kontakt mit ihm?

BF: Er hat in der Arbeit gekündigt, seither haben wir nicht miteinander gesprochen.

R: Sind Sie Mitglied in einem Verein, einer Organisation oder der gleichen?

BF: Nein.

R: Was machen Sie in Ihrer Freizeit?

BF: Entweder bin ich zuhause oder bei meinem Onkel oder ich treffe mich mit meinen Freunden im Café.

R: Leiden Sie an irgendwelchen Krankheiten? Nehmen Sie irgendwelche Medikamente?

BF: Nein.



R: Sind Sie in ärztlicher Behandlung?

BF: Nein.

R: Haben Sie Kinder?

BF: Nein.

R: Was würden Sie befürchten, wenn Sie nach Indien zurückkehren müssten?

BF: Ich befürchte, dass mir dasselbe wiederfährt wie meinem Vater.

R: Was ist Ihrem Vater wiederfahren und warum sollte Ihnen dasselbe wiederfahren?

BF: Wegen den zwei Kila Land, was mein Vater hatte, gab es Streit. Bei diesem Streit wurde mein Vater verletzt und ist

gestorben. Der Streit ist bis heute nicht beigelegt, deshalb habe ich Angst zurückzukehren.

R: Warum haben Sie Angst zurückzukehren?

BF: Ich habe Angst um mein Leben.

R: Wieso?

BF: Der Mann, der unsere Grundstücke besetzt, ist sehr einflussreich und ich traue ihm alles zu.

R: Wie heißt der Mann, der Ihre Grundstücke besetzt?

BF: XXXX .

R: Von dem Umstand, dass Ihre Grundstücke von diesem XXXX besetzt seien, haben Sie bisher nichts gesagt.

BF: Ich habe die ganze Geschichte von dem Streit erzählt.

R: Wann hat der Streit begonnen?

BF: Der Streit ist schon lange, ich war noch ein Kind. Als ich 19 Jahre alt war, wurde der Streit schlimmer und als ich 20

war, habe ich dann das Land verlassen.

R: Wie alt ist Ihre Mutter?

BF: Ich glaube 45.

R: Glauben oder wissen Sie das?

BF: Als ich nach Österreich gekommen bin, habe ich angegeben, dass sie 40 Jahre alt ist und jetzt sind 5 Jahre

vergangen, also muss sie jetzt 45 Jahre alt sein.

R: Wie alt ist Ihre Schwester?

BF: Sie ist jetzt 26 Jahre alt, als ich hier angekommen bin, war sie 22.

R: Wem gehören die Grundstücke?

BF: Sie sind auf den Namen meiner Mutter.

R: Was würden Sie befürchten, wenn Sie nach Indien zurückkehren würden, wenn die Grundstücke ohnehin Ihrer

Mutter gehören?

BF: Es gibt dort eine Klausel, dass wenn meiner Mutter etwas passiert, das Land automatisch in meinen Besitz

übergeht.

R: Ist Ihrer Mutter schon etwas passiert?

BF: Nein, aber sie ist kränklich.

R: Können Sie in ein anderes Gebiet als in Ihr Heimatdorf zurückzukehren?

BF: Ich war ein bis zweimal bei Verwandten und ich wurde ein bis zweimal angegriJen, deshalb haben meine Onkel

beschlossen, dass ich ausreise.

R: Wo leben diese Verwandten, bei denen Sie sich aufgehalten haben?

BF: Ich kann mich erinnern, dass ich einmal in XXXX war, dort lebt ein Onkel von mir.



R: Wie weit ist XXXX von Ihrem Heimatdorf entfernt?

BF: 50-100km.

R: Wie groß ist XXXX ? Wie viele Menschen leben dort?

BF: Es ist eine richtige Stadt.

R: Wo waren Sie das zweite Mal?

BF: Das zweite Mal bin ich mit meinem Onkel irgendwohin gefahren, ich weiß den Namen des Ortes nicht.

R: Was ist beim ersten Mal genau passiert? Wann war die erste Begegnung?

BF: Am XXXX war ich in XXXX , dort wurde ich von zwei Männern auf einem Motorrad angegriJen, sie hatten einen

Hockeyschläger. Sie holten aus, sie trafen aber meinen Onkel.

R: Wo sind Sie von diesen beiden Männern angetroffen worden?

BF: Wir waren unterwegs zum Marktplatz und dort wurden wir angegriffen.

R: Wann war das zweite Mal?

BF: Es gab keinen zweiten Vorfall.

R: Ist es bei diesem einzigen Vorfall geblieben?

BF: Ja.

R: Beim BFA haben Sie am XXXX gesagt, dass Sie am XXXX das erste Mal attackiert worden seien und damals auf dem

Weg in die Schule gewesen seien, um eine Prüfung zu absolvieren. Was sagen Sie dazu?

BF: Ich habe damals dasselbe erzählt, wie heute. Nach dem Tod meines Vaters war ich nur mehr 10 Tage in Indien.

R: Sie haben in der Niederschrift vom XXXX gesagt, dass es am XXXX zu einer zweiten Attacke gekommen wäre, als Sie

sich an einer Bushaltestelle aufgehalten hätten. Was sagen Sie dazu?

BF: Ich habe eigentlich nur erzählt, dass ich einmal angegriffen wurde.

R: Und Sie haben in der Niederschrift vom XXXX auch gesagt, dass am XXXX XXXX gekommen sei, als Sie auf dem Weg

von der Schule nach Hause gewesen wären und er Sie bedroht habe und gesagt habe, dass Sie das Grundstück an ihn

verkaufen sollten. Was sagen Sie dazu?

BF: Das stimmt, das habe ich so gesagt.

R: Wie viele Leute sind da gekommen?

BF: Zwischen 3 und 5 Männern, ich weiß es nicht mehr genau.

R: Wie hat sich das Ganze genau abgespielt? Was ist genau passiert?

BF: Die haben zu mir gesagt, mir wird dasselbe passieren, was meinem Vater passiert ist und sie haben gesagt, dass ich

meine Mutter überreden

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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